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 78/78. Israelische Siedlungen in dem besetzten palästinensischen Gebiet, 
einschließlich Ost-
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 unter Hinweis auf den Bericht der unabhängigen internationalen Ermittlungsmission 
zur Untersuchung der Auswirkungen der israelischen Siedlungen auf die bürgerlichen, po-
litischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte des palästinensischen Volkes im 
gesamten besetzten palästinensischen Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems12, 

 sowie unter Hinweis auf die Prinzipienerklärung über vorübergehende Selbstverwal-
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der Stadt, des Entzugs palästinensischer Wohnsitzrechte in der Stadt und der anhaltenden 
Siedlungstätigkeit im Jordantal, die alle das besetzte palästinensische Gebiet weiter frag-
mentieren und seinen Zusammenhang untergraben, 

 unter Missbilligung 
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 1. erklärt erneut, dass die israelischen Siedlungen in dem besetzten palästinensi-
schen Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems, und in dem besetzten syrischen Golan unrecht-
mäßig sind und ein Hindernis für den Frieden und die wirtschaftliche und soziale Entwick-
lung darstellen; 

 2. verlangt, dass Israel die De-jure-Anwendbarkeit des Genfer Abkommens vom 
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 10. wiederholt ihre Forderung, alle Gewalthandlungen, Zerstörungen, Belästigun-
gen und Provokationen seitens israelischer Siedler, vor allem gegen palästinensische Zivil-
personen und ihr Eigentum, einschließlich historischer und religiöser Stätten und einschließ-
lich im besetzten Ost-Jerusalem, und ihr Agrarland, zu verhindern; 

 11. fordert eine Rechenschaftspflicht für die rechtswidrigen Handlungen israeli-
scher Siedler in dem besetzten palästinensischen Gebiet, unterstreicht in dieser Hinsicht die 
Notwendigkeit der Durchführung der Resolution 904 (1994) des Sicherheitsrats, in der der 
Rat die Besatzungsmacht Israel aufforderte, auch weiterhin Maßnahmen zu beschließen und 
durchzuführen, so unter anderem auch die Beschlagnahme von Waffen, mit dem Ziel, 
rechtswidrige Gewalthandlungen seitens israelischer Siedler zu verhindern, und in der er 
forderte, dass Maßnahmen ergriffen werden, um die Sicherheit und den Schutz der palästi-

https://undocs.org/ot/S/RES/904(1994)
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 16. weist außerdem darauf hin, dass der Sicherheitsrat in seiner Resolution 2334 
(2016) alle Staaten aufrief, in ihren relevanten Beziehungen zwischen dem Hoheitsgebiet 
des Staates Israel und den seit 1967 besetzten Gebieten zu unterscheiden; 

 17. fordert alle Staaten auf, im Einklang mit ihren Verpflichtungen nach dem Völ-
kerrecht und den einschlägigen Resolutionen die Lage nicht anzuerkennen und Hilfsmaß-
nahmen zur Aufrechterhaltung der Lage zu unterlassen, die durch völkerrechtswidrige Maß-
nahmen geschaffen wurde, einschließlich derjenigen, die darauf abzielen, die Annexion in 
dem besetzten palästinensischen Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems, und anderen arabi-
schen Gebieten, die seit 1967 von Israel besetzt sind, voranzutreiben; 

 18. fordert die zuständigen Organe der Vereinten Nationen auf, alle erforderlichen 
Maßnahmen und Aktionen im Rahmen ihres Mandats zu ergreifen, um die uneingeschränkte 
Achtung und Einhaltung der Resolution 17/4 des Menschenrechtsrats vom 16. Juni 201119 
betreffend die Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte20 sowie anderer maßgeb-
licher internationaler Rechtsvorschriften und Normen sicherzustellen und für die Umsetzung 
des Rahmens der Vereinten Nationen „Schutz, Achtung und Abhilfe“ zu sorgen, der eine 
globale Norm für die Achtung der Menschenrechte im Zusammenhang mit Wirtschaftstä-
tigkeiten vorgibt, die mit den israelischen Siedlungen in dem besetzten palästinensischen 
Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems, verbunden sind; 

 19. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer neunundsieb-
zigsten Tagung über die Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten; 

 20. beschließt, den Punkt „Israelische Praktiken und Siedlungstätigkeiten, die die 
Rechte des palästinensischen Volkes und anderer Personen arabischer Abstammung in den 
besetzten Gebieten beeinträchtigen“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer neunundsiebzigs-
ten Tagung aufzunehmen. 

45. Plenarsitzung  
7. Dezember 2023 

_______________ 
19 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-sixth Session, Supplement No. 53 (A/66/53), 
Kap. III, Abschn. A. 
20 A/HRC/17/31, Anhang. In Deutsch verfügbar unter https://www.globalcompact.de/migrated_files/wAs-
sets/docs/Menschenrechte/UN-Leitprinzipien-DE.pdf. 
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